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Möglichkeit der Rückforderung einer nicht geschuldeten Steuer

Urteil des Bundesgerichts 2C_404/2016 vom 21. März 2017 in Sachen A. AG gegen die Eid-
genössische Steuerverwaltung. Änderung der Rechtsprechung.

Regeste

Art. 12 VStV sieht vor, dass Steuern und Zinsen, die nicht durch Entscheid der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung (ESTV) festgesetzt worden sind, zurückerstattet werden,
sobald feststeht, dass sie nicht geschuldet waren (sog. Steuerrückvergütung). Dabei ist
in erster Linie vorausgesetzt, dass eine Nichtschuld bezahlt wurde.
Art. 12 Abs. 1 VStV dient dazu, irrtümlich bezahlte Steuerbeträge, die zuvor nicht autori-
tativ durch die Steuerverwaltung festgesetzt wurden, zurückzufordern. Ein Irrtum über
die Zahlungspflicht kann dabei nicht nur dann bestehen, wenn die steuerpflichtige Per-
son fälschlicherweise davon ausging, eine Steuer zu schulden, sondern auch, wenn sie
von der Behörde zu Unrecht zur Zahlung veranlasst wurde.
Vorliegend stellt die blosse Rechnung der ESTV keine hoheitliche (d.h. einseitige und
verbindliche) Anordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG dar, weshalb der Verfügung-
scharakter der Rechnung der ESTV zu verneinen ist.
In Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hält das Bundesgericht fest, dass der Be-
griff «Entscheid» im Sinne von Artikel 12 VStV einen klaren Wortlaut beinhaltet, der
nicht mittels teleologischer Reduktion um Entscheidsurrogate erweitert werden kann.
Somit kann die vorbehaltlose Bezahlung einer (unter Umständen gar nicht bestehen-
den) Steuer ohne entsprechende behördliche Anordnung nicht mit einem rechtskräfti-
gen Entscheid, wie ihn Art. 12 Abs. 1 VStV verlangt, gleichgesetzt werden.

L’art. 12 OIA prévoit que les impôts et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une déci-
sion de l’Administration fédérale des contributions (AFC), sont restitués s’il est établi qu’ils
n’étaient pas dus (voire ristourner).
L’art. 12 al. 1 OIA permet ainsi de réclamer desmontants d’impôts payés par erreur qui n’ont
préalablement pas été déterminés officiellement par l’administration fiscale. Une erreur sur
l’obligation de paiement peut exister non seulement si le contribuable part du principe, à
tort, devoir s’acquitter d’un impôt, mais aussi si l’autorité lui a ordonné à tort de payer.
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En l’espèce, la simple facture de l’AFC ne représente pas une décision souveraine (soit uni-
latérale et contraignante) au sens de l’art. 5 al. 1 PA, de sorte que le caractère de décision à
une facture de l’AFC doit être nié.
En modifiant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral fait remarquer que la notion
de « décision » contenue à l’art. 12 OIA comporte un libellé clair qui ne peut pas être étendu
avec des substitutions à la décision au moyen d’une interprétation téléologique restrictive.
Par conséquent, le paiement sans réserves d’un impôt (qui dans certaines circonstances
n’existe pas) sans décision officielle correspondante ne peut pas être assimilé à une déci-
sion définitive, comme l’exige l’art. 12 al. 1 OIA.

L’art. 12 OIPrev prevede che le imposte e gli interessi pagati, che non sono stati determinati
con une decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sono restituiti
non appena è accertato che non erano dovuti (vedi rimborsare).
L’art. 12 cpv. 1 OIPrev permette così di rivendicare degli importi d’imposte indebitamente
pagate che non sono stati anticipatamente determinati ufficialmente dall’autorità fiscale.
Un errore concernente l’obbligo di pagamento può esistere non solo se il contribuente parte
dal principio, a torto, di dover pagare un’imposta, ma anche se l’autorità gli ha ordinato
ingiustamente di pagare.
In questo caso, la semplice fattura dell’AFC non è una decisione sovrana (ossia unilaterale
e vincolante) ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, di modo che il carattere di decisione alla fattura
dell’AFC deve essere negato.
Cambiando la sua giurisprudenza anteriore, il Tribunale federale afferma che il termine
«decisione» ai sensi dell’art. 12 OIPrev comporta una formulazione chiara che non può es-
sere estesa per mezzo di sostituti alla decisione, mediante una interpretazione teleologica
restrittiva. Pertanto, il pagamento incondizionato di un’imposta (non esistente in determi-
nate circostanze) senza una corrispondente decisione formale non può essere assimilato
ad una decisione definitiva, come richiesto dall’art. 12 cpv. 1 OIPrev.

Sachverhalt

A.

Die A.________ AGmit Sitz in U.________ ist gemäss Handelsregistereintrag im Bereich
der Schiffahrt, dem Schi au und dem Schiffshandel tätig. Einziges Mitglied des Ver-
waltungsrates ist der Aktionär B.________.

B.

B.a. Nach einer am 1. und 2. Mai 2012 am Domizil der A.________ AG durchgeführ-
ten Buchprüfung richtete die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Hauptabteilung
Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben (DVS), Abteilung Externe
Prüfung, am 25. Mai 2012 ein Schreiben an die C.________ AG, damals Revisionsstelle
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der A.________ AG, zuhanden von Herrn D.________. Darin teilte die ESTV unter Be-
zugnahme auf die Buchprüfung und ein am Vortag mit D.________ geführtes Telefon-
gespräch mit, es würden geldwerte Leistungen im Betrag von Fr. 63’669.80 aufgerechnet
und davon die Verrechnungssteuer zum Satz von 35%, ausmachend Fr. 22’284.45, erho-
ben. Nachdem die Verrechnungssteuer nicht unaufgefordert 30 Tage nach Entstehung
der Steuerforderung deklariert und bezahlt worden sei, werde D.________ ersucht, da-
für besorgt zu sein, dass der Betrag von Fr. 22’284.45 im Lauf der nächsten 30 Tage an die
ESTV überwiesen werde. Die Steuer sei auf die leistungsbegünstigte Person, B.________,
zu überwälzen. Es sei nicht auszuschliessen, dass der erwähnte Sachverhalt auch straf-
rechtliche Folgen nach sich ziehe. Sie – die ESTV – werde zu gegebener Zeit orientieren.

Die A.________ AG bezahlte die Rechnung der ESTV vom 25. Mai 2012 am 14. Juni 2012.

B.b. In der Folge eröffnete die ESTV, Hauptabteilung DVS, Abteilung Strafsachen und
Untersuchungen, ein Strafverfahren gegen B.________wegen fahrlässiger Hinterziehung
von Verrechnungssteuern. Im Rahmen dieses Verfahrens verlangte die A.________ AG
am 21. Februar 2013, dass die ESTV ihr eine anfechtbare Verfügung bezüglich der Er-
hebung der Verrechnungssteuer eröffne. Am 30. Juli 2014 erging der Stra escheid ge-
gen B.________. In der dagegen erhobenen Einsprache vom 12. August 2014 beantragte
die A.________ AG die Sistierung des Strafverfahrens, bis über «die anbegehrte Leis-
tungsverfügung betreffend Verrechnungssteuer (...) rechtskräftig entschieden» sei, und
verlangte «die Rückerstattung der zu Unrecht bezahlten Verrechnungssteuer samt Ver-
zugszins».

B.c. ImRahmen einer Aktennotiz vom 15. September 2014 hielt die ESTV,Hauptabteilung
DVS, Abteilung Externe Prüfung fest, die Erhebung der Verrechnungssteuer sei rechts-
kräftig abgeschlossen, und stellte die Aktennotiz am 14. Oktober 2014 der A.________
AG zu. Diese ersuchte die ESTV, Hauptabteilung DVS, Abteilung Externe Prüfung, am
20. Oktober 2014 erneut um «die baldige Eröffnung einer förmlichen und damit der ge-
richtlichen Überprüfung zugänglichen Verfügung».

B.d. Am 22. Januar 2015 erliess die ESTV, Hauptabteilung DVS, Abteilung Externe Prü-
fung, folgenden Entscheid:

«Auf den Antrag der A.________ AG (...) – auf Erlass eines materiellen Entscheides be-
züglich der Verrechnungssteuererhebung von CHF 22’284.45, aufgrund von in den Jah-
ren 2007 bis 2010 an den Aktionär Herrn B.________ erbrachten geldwerten Leistungen
von CHF 63’669.80 – wird nicht eingetreten.»

Die dagegen erhobene Einsprache der A.________ AG wies die ESTV, Hauptabteilung
DVS, Abteilung Externe Prüfung, am 14. September 2015 ab. Das Bundesverwaltungsge-
richt bestätigte diesen Entscheid auf Beschwerde hin mit Urteil vom 28. Juni 2016.
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C.

Die A.________ AG erhebt am 5. August 2016 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten beim Bundesgericht mit den Anträgen, das angefochtene Urteil aufzu-
heben und die Sache an die Eidgenössische Steuerverwaltung zurückzuweisen mit der
Anweisung, auf das Begehren um Rückerstattung der Verrechnungssteuer für die Jahre
2007–2010 im Betrag von Fr. 22’284.45 zuzüglich Zins einzutreten und dieses materiell
zu prüfen. Eventuell sei die Sache an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisenmit
der Anweisung, Herrn D.________ als Zeuge zu befragen und im Sinn der Erwägungen
des Bundesgerichts neu zu entscheiden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat auf Vernehmlassung verzichtet. Die ESTV schliesst
auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen

1.

…

2.

Streitig ist, ob die Vorinstanz den Nichteintretensentscheid der ESTV betreffend den
Antrag der Beschwerdeführerin vom 21. Februar 2013, ihr eine anfechtbare Verfügung
zuzustellen, zu Recht bestätigt hat.

2.1. Die Eidgenössische Steuerverwaltung trifft alle Verfügungen und Entscheide, welche
die Erhebung der Verrechnungssteuer notwendig macht; sie trifft einen Entscheid ins-
besondere dann, wenn der Steuerpflichtige oder Mithaftende die gemäss Abrechnung
geschuldete Steuer nicht entrichtet (Art. 41 lit. c des Bundesgesetzes vom 13. Oktober
1965 über die Verrechnungssteuer [Verrechnungssteuergesetz, VStG; SR 642.21]).

2.2. Verfügungen und Entscheide der Eidgenössischen Steuerverwaltung können innert
30 Tagen nach der Eröffnung mit Einsprache angefochten werden (Art. 42 Abs. 1 VStG).
Der Einspracheentscheid ist zu begründen und hat eine Rechtsmittelbelehrung zu ent-
halten (Art. 42 Abs. 5 VStG).

Die Eröffnungsregeln in Bezug auf Verwaltungsverfügungen sind auf Bundesebene in
erster Linie im VwVG (SR 172.021) niedergelegt. Die Spezialgesetze können abweichende
Regelungen enthalten, welche jenen des VwVG vorgehen (lex specialis derogat legi gene-
rali). Gemäss Art. 35 Abs. 1 VwVG sind schriftliche Verfügungen, auch wenn die Behörde
sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechts-
mittelbelehrung zu versehen. Die Rechtsmittelbelehrungmuss das zulässige ordentliche
Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen (Art. 35 Abs. 2
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VwVG). Diese Regeln werden – jedenfalls in Bezug auf die Rechtsmittelbelehrung – nicht
eingeschränkt durch Art. 42 Abs. 5 VStG. Art. 35 VwVG (erlassen am 20. Dezember 1968)
ergänzt die noch lückenhafte Regelung des älteren Verrechnungssteuergesetzes (erlas-
sen am 13. Oktober 1965). Zudem wäre es wenig zielführend, wenn die ESTV ihre Ver-
fügungen nicht mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Einsprache versehen müsste.
Art. 35 Abs. 2 VwVG gilt somit – zumindest was die Rechtsmittelbelehrung betrifft –
auch für das Verrechnungssteuerverfahren.

2.3. Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer
(VStV; SR 642.211) sieht vor, dass bezahlte Steuern und Zinsen, die nicht durch Entscheid
der Eidgenössischen Steuerverwaltung festgesetzt worden sind, zurückerstattet werden,
sobald feststeht, dass sie nicht geschuldet waren. Um diese Rückzahlung einer zu Un-
recht erhoben Steuer von der dem Verrechnungssteuerrecht systembedingt eigenen (or-
dentlichen) Rückerstattung der Verrechnungssteuer im Sinn von Art. 21 ff. VStG abzu-
grenzen, wird in der Lehre der Begriff «Rückvergütung» verwendet (M B ,
Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 57 ff.; E B /P L ,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7. Auf. 2016, S. 410). Das vorliegende Urteil
folgt dieser Terminologie.

2.4. Im Bereich der Verrechnungssteuer kommt das Selbstveranlagungsprinzip zur An-
wendung. Danach hat die steuerpflichtige Person die Steuerforderung selbst festzustel-
len und den Betrag der nach ihrer Ansicht geschuldeten Steuer unter Beifügung einer
Abrechnung fristgerecht einzubezahlen (M K , in: Martin Zweifel/Michael
Beusch/Maja Bauer-Balmelli [Hrsg.], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [VStG],
2. Aufl. 2012, N. 9 zu Art. 38 VStG). Nach einer weit zurückliegenden, seither nicht be-
stätigten Rechtsprechung des Bundesgerichts hat die ohne Vorbehalt geleistete Zahlung
der selbst veranlagten Steuer für die steuerpflichtige Person dieWirkungen eines rechts-
kräftigen Entscheids, den diese nur bei Vorliegen eines Revisionsgrundes anfechten kann
(Urteil des Bundesgerichts vom 1. Oktober 1965, ASA 34 S. 269 E. 2 S. 271 f.; Urteil des
Bundesgerichts vom 4. Juli 1958, ASA 27 S. 276 E. 1 S. 279; K , a.a.O., N. 12 zu Art. 38
VStG). In der Lehre ist umstritten, ob der Verordnungsgeber mit Art. 12 Abs. 1 VStV
eine Abkehr von der erwähnten Praxis beabsichtigt hat (zustimmend W R
P , Die eidgenössische Verrechnungssteuer, I. Teil, 1971, N. 5.3 zu Vorbemerkungen
zu Art. 17 VStG; ablehnend K , a.a.O., N. 13 zu Art. 38 VStG).

Eine analoge Regel zu Art. 43 Abs. 1 lit. b MWSTG (SR 641.20), wonach die Steuerfor-
derung rechtskräftig wird durch die schriftliche Anerkennung oder die vorbehaltlose
Bezahlung einer Einschätzungsmitteilung durch die steuerpflichtige Person, kennt das
Verrechnungssteuerrecht nicht.

3.
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3.1. Die Vorinstanz begründet ihre Schlussfolgerung, wonach die Zahlungsaufforderung
vom 25. Mai 2012 rechtskräftig geworden sei, folgendermassen: Mit dem Begriff «Ent-
scheid» in Art. 12 Abs. 1 VStV sei ein rechtskräftiger Entscheid gemeint. Der Wortlaut
erscheine zwar klar, sei aber insoweit zu eng, als nicht nur Verfügungen im Sinn von
Art. 5 VwVG als Entscheide im Sinn von Art. 12 Abs. 1 VStV zu gelten hätten, sondern
auch Entscheidsurrogate wie eine formelle Einigung zwischen der steuerpflichtigen Per-
son und der ESTV oder die vorbehaltlose Bezahlung einer von der ESTV aufgrund einer
Kontrolle ausgestellten Rechnung.

Entgegen ihrem Vorbringen habe die Beschwerdeführerin bei der Bezahlung der Rech-
nung keinen Vorbehalt angebracht. Es lasse sich nicht erstellen, dass die Beschwerdefüh-
rer in die Verrechnungssteuerforderung aufgrund von Irreführung undDruck seitens der
ESTV bezahlt habe. Die Konstellation sei daher so zu behandeln, als ob die ESTV einen
Entscheid erlassen hätte, der in Rechtskraft erwachsen sei. Dies schliesse eine Rückver-
gütung aus.

3.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Rechtskraft der Zahlungsaufforderung
könne schon deswegen nicht eingetreten sein, weil ein Entscheid oder eine Verfügung
der ESTV nicht vorliege. Mit «Entscheid» sei eine Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG
gemeint. Aufgrund der Klarheit des Wortlauts habe die Vorinstanz zu Unrecht geprüft,
ob ausnahmsweise davon abzuweichen sei. Da kein Entscheid im Sinn von Art. 12 Abs. 1
VStV vorliege, sei das Fehlen eines ausdrücklichen Vorbehalts bei der Bezahlung der
Verrechnungssteuer unschädlich.

Selbst wenn entgegen dem klaren Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 VStV die Auslegung der
Vorinstanz herangezogen würde, wäre die Forderung nicht rechtskräftig festgelegt, da
die Bezahlung nicht vorbehaltlos erfolgt sei. Sie – die Beschwerdeführerin – habe die
Rechnung vom 25. Mai 2012 nur bezahlt, weil E.________ von der ESTV ihr für den Fall,
dass sie mit den Aufrechnungen nicht einverstanden sei, mit einem Strafverfahren ge-
droht habe. Dies gehe eindeutig aus der E-Mail von D.________ vom 7. Februar 2013 an
B.________ hervor. Darin werde der Inhalt des Telefongesprächs vom 24. Mai 2012 zwi-
schen D.________ und E.________ wiedergegeben. Letzterer habe angekündigt, er wer-
de gewisse Positionen aufrechnen und falls die Beschwerdeführerin nicht einverstanden
sei, müsse sicherlich mit einem Strafverfahren gerechnet werden. Darau in habe sie –
die Beschwerdeführerin – ihr Einverständnis zur Aufrechnung der fraglichen Positionen
gegeben, um ein Strafsteuerverfahren zu vermeiden. Sie habe somit vor der Wahl ge-
standen, die geforderte Verrechnungssteuer zu bezahlen oder ein Steuerstrafverfahren
zu gewärtigen. Ein Einverständnis mit der Steuerforderung in materieller Hinsicht habe
zu keinem Zeitpunkt bestanden. Es sei einzig darum gegangen, die Angelegenheit oh-
ne das angedrohte Strafverfahren zu erledigen. Damit sei die Bezahlung irrtümlich, ja
sogar unter Zwang erfolgt. Die Erwägung der Vorinstanz, wonach sie – die Beschwer-
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deführerin – selbst bei Ausübung von Druck durch die ESTV aufgrund des Hinweises
in der Zahlungsaufforderung vom 25. Mai 2012 ohnehin mit einem Strafverfahren habe
rechnen müssen, sei rechtsstaatlich bedenklich.

In diesem Zusammenhang stellt die Beschwerdeführerin den Beweisantrag, einen Amts-
bericht der ESTV, Hauptabteilung DVS, einzuholen, in dem die Praxis zur Überweisung
der durch die Abteilung Externe Prüfung behandelten Fälle an die Abteilung Strafsachen
und Untersuchungen in den Jahren 2007 bis 2010 klar beschrieben werde. Damit will die
Beschwerdeführerin die ihrer Ansicht nach zentrale Begründung der Vorinstanz wider-
legen, wonach eine allfällige Zusicherung, auf die Einleitung eines Strafverfahrens zu
verzichten, wegen der Anzeigepflicht bei Widerhandlungen gegen Verwaltungsgesetze
des Bundes gemäss Art. 19 Abs. 2 VStrR (SR 313.0) bedeutungslos gewesen wäre. Weiter
beantragt die Beschwerdeführerin die Einvernahme von D.________ als Zeugen. Dieser
Antrag war bereits vor der Vorinstanz gestellt und von dieser in antizipierter Beweiswür-
digung abgewiesen worden.

4.

4.1. Die ESTV erliess am 25. Mai 2012 eine Steuerrechnung und stellte diese der damali-
gen Revisionsstelle der Beschwerdeführerin zu, zuhanden von D.________, mit dem der
zuständige Revisor der ESTV tags zuvor ein Telefongespräch geführt hatte. Darauf leitete
D.________ die Rechnung an die Beschwerdeführerin weiter, welche sie am 14. Juni 2012
beglich.

Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Bezahlung
keinen ausdrücklichen Vorbehalt angebracht hat.

4.2. Für eine Steuerrückvergütung gestützt auf Art. 12 Abs. 1 VStV ist in erster Linie vor-
ausgesetzt, dass eine Nichtschuld bezahlt wurde. Der Nachweis der zugrunde liegenden
Tatsachen (hier: Ausübung von Druck durch einen Mitarbeiter der ESTV) steht jedoch
nur offen, wenn die Feststellung der Steuerforderung nicht auf einem (rechtskräftigen)
Entscheid der Steuerbehörde beruht (vgl. E. 2.3 hiervor).

4.2.1. Zu prüfen ist somit die Grundsatzfrage, ob die (formlose) Zahlungsaufforderung
vom 25. Mai 2012, der vorbehaltlos Folge geleistet wurde, als Verfügung im Sinn von
Art. 5 Abs. 1 VwVG und Art. 41 lit. c VStG gilt. Entgegen den Ausführungen der Vor-
instanz bedarf es keines «formellen Entscheids»: Die Einhaltung der Eröffnungsregeln
nach Art. 34 ff. VwVG betrifft den Verfügungscharakter nicht; eine materielle Verfügung
ist grundsätzlich ausreichend.
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Wird der Verfügungscharakter bejaht, wäre zu prüfen, ob die Verfügung trotz der Er-
öffnungsmängel (fehlende Bezeichnung als Verfügung, Eröffnung an eine nicht vertre-
tungsbefugte Drittperson, fehlende Rechtsmittelbelehrung) in formelle Rechtskraft er-
wachsen ist. Diesfalls wäre die Beschwerde abzuweisen, weil die Rechtskraft der Erhe-
bung eines Rechtsmittels entgegensteht.

Wird der Verfügungscharakter verneint, wäre zu prüfen, ob die Vorinstanz in teleologi-
scher Reduktion von Art. 12 Abs. 1 VStV die vorbehaltlose Zahlung zu Recht als Verfü-
gungssurrogat qualifiziert hat und gestützt darauf von einem rechtskräftigen Entscheid
ausgegangen ist, welcher der Rückvergütung entgegensteht. Wird dies bejaht, wäre die
Beschwerde ebenfalls abzuweisen.

4.2.2. Rechnungsstellungen oder Zahlungsaufforderungen des Gemeinwesens können
Verfügungscharakter haben; dies ist aber nicht zwingend (Urteil des Bundesgerichts
2C_444/2015 vom 4. November 2015 E. 3.2.3). Im Bereich der Selbstveranlagungssteuern
ergeht imNormalfall gar keine Verfügung (B /L , a.a.O., S. 411); auf die-
se Fälle ist Art. 12 Abs. 1 VStV zugeschnitten (vgl. auch E. 4.3.3 hiernach). Aufgrund des
Selbstveranlagungsprinzips werden Rechnungen für Steuern zuweilen nicht als Verfü-
gungen qualifiziert (vgl. H -P H , in: Zweifel/Beusch/Bauer-
Balmelli [a.a.O.], N. 1 zu Art. 41 VStG).

Im vorliegenden Fall ist fraglich, ob eine hoheitliche (d.h. einseitige und verbindliche)
Anordnung vorliegt. Zwar hat die ESTV die Beschwerdeführerin aufgefordert, innert
Frist eine bezifferte Schuld zu begleichen. Die Anordnung im Sinn vonArt. 5 Abs. 1 VwVG
ist indessen (auch) eine Willenserklärung der Behörde (R K /B
R /M K , Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Aufl. 2015, Rz. 355 mit Litera-
turhinweisen). Weil die ESTV anscheinend selbst nicht davon ausging, eine hoheitliche
Anordnung getroffen zu haben, ist der Verfügungscharakter der Zahlungsaufforderung
vom 25. Mai 2012 zu verneinen.

4.3. Aufgrund dieses Zwischenergebnisses ist nun die Zulässigkeit von Verfügungssurro-
gaten bei der Auslegung des Begriffs «Entscheid» in Art. 12 Abs. 1 VStV zu prüfen. Die
Vorinstanz geht in Berücksichtigung einer vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung am
1. Januar 1967 ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. E. 2.4 hiervor) da-
von aus, eine Vereinbarung über die geschuldete Steuer (Bezahlung nachAnnahme eines
Taxationsvorschlags) oder die (hier zu beurteilende) vorbehaltlose Bezahlung aufgrund
einer durch die ESTV ausgestellten Rechnung seien einem Entscheid im Sinn von Art. 12
Abs. 1 VStV gleichzustellen mit der Folge, dass auch in diesen Fällen keine Rückvergü-
tung möglich ist.
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4.3.1. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut. Vom klaren, eindeutigen und
unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, so etwa
dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn
der Norm wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der
Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vor-
schriften ergeben. Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen mög-
lich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung al-
ler Auslegungselemente. Dabei ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte, auf den
Zweck der Norm, die ihr zugrunde liegenden Wertungen und ihre Bedeutung im Kon-
text mit anderen Bestimmungen abzustellen (BGE 141 II 436 E. 4.1 S. 441; 139 II 404 E. 4.2
S. 416). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann ergeben, dass ein (scheinbar) klarer
Wortlaut zu weit gefasst und auf einen an sich davon erfassten Sachverhalt nicht an-
zuwenden ist (teleologische Reduktion, vgl. BGE 141 V 191 E. 3 S. 194 f.; 140 I 305 E. 6.2
S. 311; 131 V 242 E. 5.2 S. 247).

4.3.2. Betrachtet als Schluss und als Umkehrschluss, regelt Art. 12 Abs. 1 VStV die folgen-
den beiden Konstellationen:

• Sind Steuern und Zinsen ohne vorgängige hoheitliche Anordnung («nicht durch
Entscheid der ESTV festgesetzt») bezahlt worden, werden sie rückvergütet, sobald
feststeht, dass sie nicht geschuldet waren. Die Rückvergütung kann auf Gesuch hin
oder von Amtes wegen erfolgen (P , a.a.O., N. 5.5 zu Vorbemerkungen zu Art. 17
VStG).

• Sind Steuern und Zinsen bezahlt worden, nachdem sie durch Entscheid der ESTV
festgesetzt worden sind, ist eine Rückvergütung ausgeschlossen (Art. 12 Abs. 1 VStV
e contrario, vgl. auch P , a.a.O., N. 5.2 zu Vorbemerkungen zu Art. 17 VStG;
B /L , a.a.O., S. 411). Indem die erwähnten Autoren das Erforder-
nis eines rechtskräftigen Entscheids in die Bestimmung intellegieren, bringen sie
zum Ausdruck, dass eine Anfechtung des Entscheids vorbehalten bleibt, mithin die
Verfügung im Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden kann.

4.3.3. Art. 12 Abs. 1 VStV dient dazu, irrtümlich bezahlte Steuerbeträge, die zuvor nicht
autoritativ durch die Steuerverwaltung festgesetzt worden waren, zurückzufordern. Ein
Irrtum über die Zahlungspflicht kann nicht nur dann bestehen, wenn die steuerpflichti-
ge Person fälschlicherweise davon ausgeht, eine Steuer zu schulden, sondern auch dann,
wenn sie von der Behörde zu Unrecht zur Zahlung veranlasst wurde. Ein Blick auf die
beiden Konstellationen, die Art. 12 Abs. 1 VStV zugrunde liegen (vgl. E. 4.3.2. hiervor),
erhellt: Liegt eine Verfügung vor, steht dem Adressaten grundsätzlich die Anfechtung
offen; unterbleibt diese Rechtshandlung, ist eine Rückvergütung (vorbehältlich einer Re-
vision) ausgeschlossen. Dies ist sachgerecht, denn der Verfügungsadressat akzeptiert die
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Auferlegung der Steuer bewusst, indem er auf eine Anfechtung verzichtet. Liegt dage-
gen keine Verfügung vor (was im Selbstveranlagungsverfahren oft vorkommt, vgl. E. 4.2.2
hiervor), ist keine Anfechtung möglich; aus diesem Grund eröffnet Art. 12 Abs. 1 VStV
die Möglichkeit der Rückvergütung, wenn der Nachweis der Nichtschuld erbracht ist.

Art. 12 Abs. 1 VStV soll demnach einer Person, der von Beginn an kein Rechtsmittel zur
Verfügung steht, um eine ungerechtfertigte Steuerzahlung zurückzufordern, dies durch
den Nachweis der Nichtschuld ermöglichen. Dieser Schutzzweck würde zunichte ge-
macht, wenn die Person, welche die Steuer unter Irrtum bezahlt hat, sich entgegenhal-
ten lassen müsste, sie habe keinen Vorbehalt angebracht. Die vorbehaltlose Bezahlung
einer (unter Umständen gar nicht bestehenden) Steuer ohne entsprechende behördli-
che Anordnung kann daher nicht mit einem rechtskräftigen Entscheid, wie ihn Art. 12
Abs. 1 VStV verlangt, gleichgesetzt werden. Die alte Praxis des Bundesgerichts ist mit
Inkrafttreten von Art. 12 Abs. 1 VStV am 1. Januar 1967 hinfällig geworden.

4.3.4. Nach dem Gesagten lässt sich der Sinn von Art. 12 Abs. 1 VStV eindeutig aus dem
Wortlaut erschliessen. Eine teleologische Reduktion mittels Entscheidsurrogaten ist
nicht angebracht (vgl. auch P , a.a.O., N. 5.3 zu Vorbemerkungen zu Art. 17 VStG;
a.M. K , a.a.O., N. 13 zu Art. 38 VStG), weil dies dem Schutzzweck der Norm zu-
widerliefe. Anders als im Mehrwertsteuerrecht, welches mit Art. 43 Abs. 1 lit. b MWSTG
die Wirkung von Verfügungssurrogaten ausdrücklich regelt (vgl. auch BGE 140 II 202
E. 5.5 S. 207), fehlt es hier an einer gesetzlichen Grundlage, um die Rückvergütung ei-
ner irrtümlich bezahlten Steuer auszuschliessen, wenn diese zuvor nicht verfügt worden
war.

4.3.5. Nachdem der Steuerbetrag vorliegend nicht autoritativ im Sinn von Art. 5 Abs. 1
VwVG festgesetzt worden war, schadet es nicht, dass die Beschwerdeführerin bei der
Bezahlung der Rechnung vom 25. Mai 2012 keinen Vorbehalt angebracht hat. Es liegt
kein Entscheid im Sinn von Art. 12 Abs. 1 VStV vor, weshalb die ESTV das Gesuch der
Beschwerdeführerin vom 21. Februar 2013 (erneut gestellt am 20. Oktober 2014) um Er-
öffnung einer anfechtbaren Verfügung nicht mit einem Nichteintretensentscheid hätte
erledigen dürfen.

5.

Die Beschwerde erweist sich als begründet und ist gutzuheissen. Das angefochteneUrteil
ist aufzuheben und die Sache an die ESTV zurückzuweisen zur materiellen Prüfung der
Frage, ob die Beschwerdeführerin eine Nichtschuld bezahlt hat mit der Folge, dass sie
gestützt auf Art. 12 Abs. 1 VStVAnspruch auf Rückvergütung hat. Die ESTVwird dabei die
Beweismassnahmen zu treffen haben, die sie zur Klärung der (erstmalig zu prüfenden)
Frage für notwendig hält. Die Verfügung ist gemäss den in E. 2.2 genannten Grundsätzen
zu eröffnen.
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Da die Eidgenossenschaft in dieser Angelegenheit in ihren Vermögensinteressen betrof-
fen ist, wird die unterliegende ESTV kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 4 BGG [SR 173.110] e
contrario). Sie hat zudem die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Bundesge-
richt angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). Die Sache ist zur Neuver-
legung der Kosten und der Parteientschädigung im vorangegangenen Verfahren an die
Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 68 Abs. 5 BGG).
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